
mir das vorstellen, fühlten sie sich doch von ihrer ideo
logischen „Heimat“ abgeschnitten.
Ihr erster Gedanke war, sich zu informieren, natürlich 
bei ihren Auftraggebern. Sie hörten RIAS, sahen im 
Fernsehapparat die Rede Brandts auf dem Rudolph- 
Wilde-Platz: „Nicht Proteste helfen, handeln muß
man“.
Sie nahmen alles auf Band auf, trafen sich noch am 
gleichen Tag und berieten, wie man handeln könne — 
und begannen zu handeln. In den Abendstunden des
14. August zogen drei in ein Neubauviertel Strausbergs. 
An der Giebelseite eines Hauses entstand ein großes 
Bild, das die Verbundenheit unserer Bevölkerung mit 
den bewaffneten Organen symbolisierte, Riediger warf 
ein Glas mit Farbe gegen das Bild.
Am 15. August schlichen — wieder drei — in ein an
deres Stadtviertel, um Losungen zu schmieren. Und sie 
schrieben, was sie im RIAS, in Westwochenschauen, im 
Fernsehen gehört und gesehen hatten. So lange, bis die 
mitgenommene Farbe verbraucht war. Das Glas wurde 
dann noch von außen bepinselt, daß keine Fingerab
drücke zu sehen waren.
Am nächsten Morgen traf sich die Gruppe wieder und 
konstatierte, daß das Bisherige keine besondere Auf
regung verursacht hatte. Man muß mehr tun. Man muß 
Taten vollbringen, die die Regierung zwingen, die Maß
nahmen des 13. August rückgängig zu machen. Das paßt 
nicht nur zur Konzeption, das ist die Konzeption der 
Brandt, Adenauer, Lemmer. Die warteten doch nur 
darauf, daß sie einen Grund zum „Befreien“ fanden. 
Resag erzählt von der Brandstiftung im Zentralvieh
hof, vom Brand in der Humboldt-Universität. Und 
ähnlich der Beschluß der jungen Verbrecher.
Am Abend des 16. geht eine mit Getreide und Heu ge
füllte Scheune in Wilkendorf in Flammen auf. Raffiniert 
vorbereitet, ganz nach den in vielen Schmökern und 
Filmen gesehenen Rezepten. Schaden: 50 000 Mark. Un
ruhe unter der Bevölkerung.
Es folgten in den nächsten Stunden Versuche mit 
Sprengstoff. Sie wollten Dynamit hersteilen. Es gelang 
nicht. Einer „besorgte“ Sprengsätze. Fahrzeuge der 
Armee sollten in die Luft gejagt werden.
Am Abend des 18. erneute Schmierereien mitten in der 
Stadt.
Die weiteren Pläne: Sich bewaffnen. Haarklein schil
dern die Angeklagten — ohne besondere Erregung, kalt 
und nüchtern —, wie sie das machen wollten. Sie strei
ten sich darum, wer die einzelnen Vorschläge ausklü
gelte. Ein bewaffneter Grenzdurchbruch nach West
deutschland (Thüringen) war das Ziel. Den Weg von 
Strausberg nach dort sollten brennende Scheunen, ge
sprengte Fahrzeuge, besudelte Häuserwände kennzeich
nen.
Da griffen unsere Staatsorgane zu, schoben dem ver
brecherischen konterrevolutionären Treiben der Ange
klagten einen Riegel vor, sicherten den Frieden in 
Deutschland.
So war das also mit ihnen, den fünf hoffnungsvollen 
Sprößlingen ehrbarer Familien. Vom RIAS-Hörer zum 
Ted-Herold-Fan und zum Staatsverbrecher, vor dem 
sich die Bevölkerung wirksam schützen muß.
Streng sind die Strafen, die sie zu verbüßen haben. 
Eine Warnung für alle, die gleiches im Schilde füh
ren. Aber auch eine Aufforderung an alle Erzieher, ihre 
Kinder vor solchen verheerenden Einflüssen zu schüt
zen.
Resag lebenslänglich Zuchthaus, erklärte in erster Ein
sicht in seinem Schlußwort: „Ich möchte alle, die gleich 
mir feindliche Sender hören, davor warnen, daß sie 
nicht wie ich auf der Anklagebank sitzen.“

Die Angeklagten sind schuldig! Sie haben ihre Strafe 
verdient. Die Gesellschaft ist vor ihnen geschützt. Wir 
Lehrer aber sollten aus diesem Prozeß die Lehren zie
hen. Benutzen wir das Material, um mit unseren Schü
lern bei der politischen Information darüber zu spre
chen. Erläutern wir ihnen die Mittel und Methoden der 
psychologischen Kriegführung. Schützen wir so vor der 
ideologischen Verführung!

Otto Pfeiffer 

Quelle: „Lehrerzeitung“ vom 29. 9. 1961.

Der Lehrer Pfeiffer, der sichtlich bemüht ist, das Urteil 
zu rechtfertigen und die Jungen als Verbrecher und 
Staatsfeinde erscheinen zu lassen, kann abgesehen von 
dem Diebstahl einiger Schallplatten nur von e i n e r  
wirklich kriminellen Handlung, der Brandstiftung, be
richten. Nicht einmal seiner Darstellung kann man je
doch entnehmen, daß die Jungen die Scheune tatsäch
lich in Brand gesteckt haben. Selbst wenn man das aber 
annimmt, kann das gegen die f ü n f  Jungen ausgespro
chene Urteil nur als u n m e n s c h l i c h  bezeichnet 
werden.

Republikflucht

Die ständige Mißachtung der Grundrechte durch die kom
munistischen Machthaber und ihre Funktionäre und das 
dadurch hervorgerufene Gefühl der Rechtlosigkeit nötigte 
in den vergangenen Jahren täglich Hunderte, ihre Heimat 
zu verlassen. Von der SED wurde dieser „Verrat am Ar
beiter- und BauernstaatK als Republikflucht strafrechtlich 
verfolgt. Wer beim Versuch oder der Vorbereitung oder 
Beihilfe zur Flucht betroffen wird, wird mit Gefängnis 
bestraft. Seit dem 13. 8. 1961 sind die Strafen für Repu
blikfluchtversuch wesentlich verschärft worden.
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Urteil des Kreisgerichts Altentreptow
vom 19. August 1958

— S 119/58 — К X 113/58 —

1. Der Angeklagte wird wegen Wirtschaftsvergehens 
(gern. §§ 1 und 12 der АО über die Ein- und Ausfuhr 
von Zahlungsmitteln vom 23. 3. 1949 in Verb, mit § 9 
WStVO und wegen Vorbereitung, die Republik ille
gal zu verlassen
(gern. § 8 Abs. 1 Ziffer 3 des Paßgesetzes in der Fas
sung vom 11. 12. 1957 in Verb, mit § 74 StGB) zu einer 
Gesamtstrafe von

zwei Jahren und zwei Monaten Gefängnis 
verurteilt.
2. Gern. § 40 StGB wird der Personenkraftwagen des 
Angeklagten Marke IFA eingezogen.
3. Die seit dem 12. Mai 1958 erlittene Untersuchungs
haft wird dem Angeklagten auf die erkannte Strafe 
voll angerechnet.
4. Die gesamten Auslagen des Verfahrens hat der An
geklagte zu tragen.

Aus den G r ü n d e n :

Im Verlaufe des Jahres 1957 und im ersten Halbjahr 
1958 war der Angeklagte mehrere Male, etwa 3 bis 4 
mal nach Westberlin gefahren, wohin er insgesamt 
8000,— DM der Deutschen Notenbank ausgeführt 
hatte. Dieses Geld war teils zum Unterhalt seiner Mut
ter in München und teils zu einem späteren evtl. Stu-
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